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der Sanktionsregelungen in § 107 Abs. 2 und 3 ZGB auf die 
schuldhaft handelnden Mieter ausbleiben und im Gegen
satz dazu sogar eine gewisse negative Beeinflussung des 
Rechts- und Staatsbewußtseins bestimmter Bürger — vor 
allem in ihrer Haltung zum sozialistischen Eigentum — 
möglich ist.

Sicher ist es oft schwierig festzustellen, ob ein Mangel 
vom Mieter verursacht wurde. Ein typisches Beispiel dafür 
sind Mängel an der Sanitärkeramik. So können Risse 
sowohl durch Spannung als auch durch Einwirkung des 
Mieters entstehen. In solchen Zweifelsfällen ist stets zu
gunsten des Mieters zu entscheiden. Wenn aber ein Mangel 
eindeutig vom Mieter verursacht wurde, ist auch konse
quent gegen ihn Schadenersatz geltend zu machen.

4. Von großer Bedeutung für eine ordnungsgemäße Ar
beit der VEB GW/KWV sind die Rechtskenntnisse und der 
Stand des Rechtsbewußtseins der Mitarbeiter überhaupt. 
Die Kenntnisse über die mietrechtlichen Bestimmungen 
des ZGB sind noch nicht in allen Betrieben ausreichend. 
Das kann zur Verunsicherung und deshalb zur Passivität 
von Mitarbeitern bzw. zu fehlerhaften Entscheidungen füh
ren. Deshalb sollten alle Betriebe regelmäßig Schulungen 
— besonders von neueingestellten Mitarbeitern — über 
rechtliche Regelungen durchführen, wie das beispielsweise 
im VEB GW Halle schon seit längerem geschieht. Neben 
den innerbetrieblichen Schulungen sollten auch auf bezirk
licher Ebene speziell zu mietrechtlichen Fragen Qualifizie
rungsveranstaltungen stattfinden. Hierfür könnte die 
Erzeugnisgruppe Wohnungswirtschaft die Verantwortung 
tragen. Die Schulungen könnten über den Erzeugnisgrup
penrat vorbereitet werden und sollten vor allem diejenigen 
Mitarbeiter erfassen, die in ihrer Tätigkeit Entscheidungen 
zu treffen haben, die mietrechtliche Probleme beinhalten.

Die leitungsmäßige Vernachlässigung der notwendigen 
Vermittlung von Rechtskenntnissen offenbart sich derzeitig 
in verschiedenen VEB GW/KWV darin, daß die bei Inkraft
treten des ZGB durchgeführten Schulungen nicht konti
nuierlich fortgesetzt oder gar als eine einmalige Aufgabe 
angesehen wurden. Um bessere Rechtskenntnisse der Mit
arbeiter zu erreichen, sollte auch die mitunter noch ein
seitige Rolle des Justitiars als Bearbeiter wirtschaftsrecht
licher Regreßforderungen verändert werden. So gibt es 
z. B. schon eine solche nachahmenswerte Methode, daß der 
Justitiar für die Wohnungsverwalter regelmäßig schrift
liche Arbeitsinformationsblätter erarbeitet. Sie enthalten 
zu bestimmten Fragen (z. B. zu Schadenersatzansprüchen 
gegenüber Mietern) kurze rechtliche Erläuterungen und 
Hinweise zur praktischen Anwendung. Überhaupt sollten 
u. E. zur Verbesserung der Rechtsarbeit die vielfältigen 
Erfahrungen, die die Justitiare in Betrieben anderer 
Bereiche der Volkswirtschaft bei der Gestaltung und Ent
wicklung der Rechtsarbeit gesammelt haben, genutzt wer
den. Notwendig scheint uns auch zu sein, die bisher meist 
nur für größere VEB GW/KWV wirksame Justitiartätigkeit 
auf alle Betriebe auszudehnen. Ein rationeller Weg be
stünde über die Erzeugnisgruppenarbeit, in deren Rahmen 
ein Justitiar mehrere VEB GW/KWV betreuen könnte.

5. Eine wirksamere Instandhaltung verlangt auch, die 
Mieter noch stärker unmittelbar einzubeziehen. In vielen 
Gesprächen wird immer wieder die Bereitschaft breiter 
Bevölkerungsschichten deutlich, selbst etwas für die Ver
besserung ihrer Wohnverhältnisse zu tun. In der Vergan
genheit haben viele Mietergemeinschaften schon beacht
liches geleistet. Trotzdem gibt es noch Reserven. So kommt 
es vor allem darauf an, daß die zwischen den VEB 
GW/KWV und den Mietergemeinschaften abgeschlossenen 
Mitwirkungsverträge mit der erforderlichen Qualität umge
setzt werden. Die Instandhaltungsleistungen der Mieter 
dürfen nicht auf Einzelaktionen beschränkt bleiben.

Schließlich sei noch darauf verwiesen, daß die Aktivi
täten der Mietergemeinschaften zur Instandhaltung maß
geblich durch Reparaturstützpunkte gefördert werden 
können. Doch auch hier muß die Einheit von Qualität und

Quantität gewährleistet sein. Das bedeutet vor allem, daß 
die technische Ausstattung der Stützpunkte ein Niveau 
haben muß, mit dem die berechtigten Ansprüche der Mieter 
erfüllt werden können.

Die verstärkte Mitwirkung der Mieter erfordert auch, 
diese besser mit ihren Rechten und Pflichten vertraut zu 
machen. Gerade für mietrechtliche Fragen besteht ein 
großes Interesse unserer Bürger. Deshalb ist es zu begrü
ßen, daß immer mehr Wohnbezirksausschüsse der Nationa
len Front sich auch diesen Fragen zuwenden und so zur 
sachkundigen Mitarbeit der Bürger beitragen.14

Der VEB KWV Rathenow ist bestrebt, Mieter noch ge
zielter und dauerhafter in die Instandhaltung einzubezie
hen. Durch die Bildung von Instandhaltungsstützpunkten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung führt der betref
fende Mieter handwerkliche Leistungen in seinem Wohn
haus und in der näheren Umgebung durch. Diese 
Instandhaltungsstützpunkte bieten eine Reihe von Vortei
len. So müssen u. a. keine Räume mehr zur Verfügung 
gestellt werden, der Handwerker verfügt über das erfor
derliche Werkzeug, und nicht zuletzt tragen seine hand
werklichen Fähigkeiten dazu bei, an ihn herangetragene 
Reparaturwünsche schnell und gut zu erfüllen.

Hinzu kommt noch, daß in der Regel diese Arbeiten 
außerhalb der Geschäftszeit des VEB KWV erledigt wer
den, ja selbst das Wochenende dafür verwendet werden 
kann. Entscheidend ist, daß diese Instandhaltungsstütz
punkte durch entsprechende Veröffentlichungen den Mie
tern zur Kenntnis gebracht werden. Die ersten Erfahrungen 
berechtigen uns zu einer optimistischen Einschätzung, weil 
die Inanspruchnahme dieser Instandhaltungsstützpunkte 
von Monat zu Monat steigt. Es wird dadurch schon in 
nächster Zeit eine spürbare Entlastung für die Handwerker 
des VEB KWV Rathenow geben.
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